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Durch eine gewissenhafte Dokumentieruno des 
schuldigten in der Vernehmung kenn in einem 
Provokationen vorgebeuot werden.

Verhaltens des Be- 
oewissen Umfanoe

Es wurde bereits herausgearbeitet, daß das Protokoll 
Darlpmjnnen Beschuldigter obiektiv Auskunft zu geben 
trifft auch zu, wenn Beschuldigte in Form von hetzer 
Ausfällen gegen den Sozialismus oder Diffamierungen 
leumdungen der sozialistischen Gesellschaftsordnung, 
ihrer Bereiche oder der führenden Repräsentanten in 
schuldigtenVernehmung auf treten.
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Zur Verhinderung und Zurückweisung derartiger Provokationen in 
der Beschuldigtenvernehmung sollte grundsätzlich nicht auf die 
Protokollierung derartigen Verhaltens verzichtet werden. Es 
ist notwendig, das Verhalten Beschuldigter nach der Tat aufzu
klären und zu dokumentieren. Bei politischen Provokationen 
während der Bcschuldigtenvernehmung sind derartige Ausfälle 
jedoch grundsätzlich - gegebenenfalls auch gegen den '.Villen 
des Beschuldigten - sinnoemäß im Vernehmunqsprotokoll wieder- 
zuoeben. Es muß dabei das Wesen der jeweiligen Außeruno doku-■■.. i. ■ kV - w *-* 'W
mentiert werden. Besteht der Beschuldigte auf die Pratokollie- 
rung von Einzelheiten, ist das unter Hinweis, daß es sich um 
-eine politische Provokation handelt, zurückzuweisen. Die Forde
rungen des Beschuldigten und die Zurückweisung sind entspre
chend zu dokumentieren.

Zum Beisoiel
Der zur Vernehmung vorgeführte Beschuldigte bleibt an der Tür 
zum Vernehmungszimmer stehen und erklärt: "Ich mache keine. 
Aussagen mehr. Mir reicht es. In diesem Saustaat wird’man nicht 
wie ein Mensch behandelt, wie in Faschismus werden die Menschen
eingekerkert 
Betreten des 
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usw UJ Die: .-\uiacrunoen macht 02Vornennungszimmers noch weiter Im Vernehmungsoro-
das Verhalten wie folgt dokumentiert werden:

" Der Beschuldigte weigerte sich 
tigen Vernehmung, den Vernehmung

kurzzeitig zu Beginn 
raum zu betretenT
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